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Gefährdungsermittlung 
gem. § 5 ArbSchG bzw. § 7 BioStoffV bzw. BGR/TRBA 250 

 

 
 

1 
 

 
 
Frage 
 

 
Regelwerk 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

 
Werden den mit der Durchführung von Maßnahmen betrauten Personen die für ihren 
Zuständigkeitsbereich geltenden Vorschriften und Regeln zur Verfügung gestellt (z. 
B. die TRBA 250/BGR 250)? 
 

 
§ 12 Abs. 2 
BGV A1 

  

 
Werden die Mitarbeiter über die bei ihren Tätigkeiten auftretenden Gefahren sowie 
über die Maßnahmen zu ihrer Abwendung vor der Beschäftigung und danach in an-
gemessenen Zeitabständen (mindestens einmal jährlich) unterwiesen? 
 

 
§ 12 ArbSchG 
§ 5 BGV A1 

  

 
Sind arbeitsplatzbezogene Betriebsanweisungen für den nicht gezielten Umgang mit 
biologischen Arbeitsstoffen (Blut, Speichel, Sekrete und Bioaerosole) erstellt? 
 

 
§ 12 BioStoffV 

  

 
Werden die Mitarbeiter anhand der Betriebsanweisungen und des Hygieneplans 
mindestens einmal jährlich unterwiesen und wird dies schriftlich festgehalten? 
 

 
§ 12 BioStoffV 

  

 
Werden Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, werdende und stillende 
Mütter beachtet? 
 

 
JArbSchG 
MuSchG 

  

 
Sind alle Beschäftigten über die mögliche Infektionsgefährdung unterrichtet (auch 
das Reinigungspersonal)?  
 

 
§ 12 BioStoffV 
Nr. 5.2 TRBA 
250/BGR 250 
 

  

 
Unterziehen sich alle Beschäftigten, die in infektionsgefährdenden Bereichen tätig 
sind oder mit infektionsverdächtigen Gegenständen umgehen, einer regelmäßigen 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung nach G 42 durch dazu ermächtigte 
Ärzte? 
• Erstuntersuchung vor Aufnahme der Beschäftigung 
• Nachuntersuchung während der Beschäftigung (längstens 36 Monate) 
 

 
§ 12 ArbSchG 
§ 15 BioStoffV 
§ 3 BGV A4 

  

 
Sind die Mitarbeiter über die für sie infragekommenden Maßnahmen zur Immunisie-
rung unterrichtet worden? 
 

 
§ 15a BioStoffV 
Nr. 9.4 TRBA 
250/BGR 250 
 

  

 
Sind in einem Hygieneplan Maßnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation 
sowie zur Ver- und Entsorgung festgelegt und wird ihre Durchführung überwacht? 
 

 
Nr. 4.1.2.3 und 
Nr. 5.1.2 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Werden Abdrücke und Werkstücke, die dem Zahntechniker übergeben bzw. von ihm 
entgegengenommen werden, desinfiziert? 
 

 
Hygieneplan 
 

  

 
Erfolgt das Aufsetzen der Schutzkappe auf gebrauchte Kanülen der Zylinderampul-
len-Systeme unter Verwendung von technischen Hilfsmitteln bzw. geschieht dies mit 
einer Hand, wobei die Schutzkappe zunächst nicht berührt wird? 
 

 
Nr. 4.1.2.8 und 
Nr. 4.2.4 TRBA 
250/BGR 250 
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Frage 
 

 
Regelwerk 

 

Ja 
 

 

Nein 
 

 
Werden benutzte, spitze und scharfe Instrumente während des Behandlungsablau-
fes, bei der Desinfektion und vor der Sterilisation so abgelegt, dass die Anwendungs- 
und die Griffseiten jeweils in eine Richtung weisen und eine Verletzungsgefahr beim 
Zugreifen nicht gegeben ist? 
 

 
Nr. 4.1.2.8 und 
Nr. 7.1 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Ist eine wirksame Trennung der Arbeitsabläufe in Desinfektions-/Sterilisations-
bereiche(reine/unreine Seite) gegeben? 
 

 
Nr. 7.1.2 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Sind die Handwaschplätze mit 
• fließendem kalten u. warmen Wasser 
• Desinfektionsmittelspendern 
• Seifenspendern 
• Handtüchern zum einmaligen Gebrauch 
• Hautpflegemitteln 
ausgestattet? 
 

 
Nr. 4.1.1.1 TRBA 
250/BGR 250 
 

  

 
Kann mindestens eine Wasserarmatur an Handwaschplätzen in infektionsgefährden-
den Bereichen ohne Handberührung benutzt werden? 
 

 
Nr. 4.2.3 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Wird den Beschäftigten Schutzkleidung (allergenarme Handschuhe) in ausreichender 
Stückzahl zur Verfügung gestellt? 
 

 
Nr. 4.1.3.1 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Werden die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen (Mundschutz und Au-
genschutz) von den Mitarbeitern benutzt? 
 

 
Nr. 4.1.3.2 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Werden benutzte Instrumente vor einer Reinigung desinfiziert? 
 

 
Nr. 7.1 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Werden spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände in geeigneten, durchstichsi-
cheren Behältnissen entsorgt? 
 

 
Nr. 4.1.1.4 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Wird Abfall in ausreichend widerstandsfähigen, dichten und erforderlichenfalls feuch-
tigkeitsbeständigen Einwegbehältern gesammelt? 
 

 
Nr. 7.3.1 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Werden Schmuck, Uhren und Ringe an Unterarmen und Händen vor Arbeitsbeginn 
abgelegt? 
 

 
Nr. 4.1.2.6 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Sind Fußböden, an Arbeitsflächen angrenzende Wandflächen, eingebaute Einrich-
tungen und Oberflächen von Arbeitsmitteln flüssigkeitsdicht, desinfizierbar und leicht 
zu reinigen? 
 

 
Nr. 4.2.2 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Ist gesichert, dass in infektionsgefährdenden Bereichen nicht gegessen, getrunken 
und geraucht wird? 
 

 
Nr. 4.1.2.4 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Ist eine getrennte Aufbewahrung der getragenen Berufskleidung und der Freizeitklei-
dung möglich? 
 

 
Nr. 4.1.2.5 TRBA 
250/BGR 250 

  

 
Ist das Erste-Hilfe-Material jederzeit und leicht zugänglich und wird es ordnungs-
gemäß aufbewahrt (z. B. Verbandkasten)? 
 

 
§ 25 Abs. 2 
BGV A1 
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